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für das Erbhaus eines Voll - Dreiviertel-
Zweidrittel - und eines halben Erbes
auf . . . 6 Gr.

für das Erbhaus eines Kötters 4 Gr.

für ein Häuslings - und Neubauerhaus 3 Gr.

für ein Heuerhaus . . I ^ Gr.

für jede zweite und folgende Feuerstelle
in einem und demselben Hause 1 ^ Gr.

3 ) der durch den vorstehend bestimmten Beitrag
der Gebäude nicht gedeckte Theil der Anlage
wird nach dem Fuß der neu regulirten
Grundsteuer repartirt.

69 ) Landesherrliche Verordnung v.
22 . Nov . xudl . den 23 . Nov . 1836.

Wir Paul Friedrich August , von Got¬
tes Gnaden , rc. rc.

Thun kund hiemit:

lg der Da Wir Uns bewogen gefunden haben,
^ bey der bevorstehenden Vermählung Unserer viel¬

geliebten Tochter , der Herzogin Marie Friede¬
rike Amalie Hoheit , mit Sr . Majestät dem Kö-
uig von Griechenland , die im Herzogthum Ol¬
denburg und in der Erbherrschaft Jever bei
Vermählungen der Prinzessinnen Unsers Hauses
herkömmliche Prinzessin -Steuer für diesmal nicht
ausschreiben zu lassen ; so machen Wir unter
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